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Biologischer Pflanzenschut z auf Poel
Das lJnternehmen PROPHYTA in Malchow auf Erfolgskurs - von Jürgen Pump -

EHRENURKUNDE

Od Land Mockl€nburg-Vorpommorn vorgibt den von
der Dout$h€ Bank AG, Filale qoslock, gestlteten

Technologiepreis 1996
1. Stulo lür das Land Mgckl6nb!rg-Vorpommern an

Prophyta
Biologlscher Pflanzenschutz GmbH

l0r da8 blologllchg Ptla@ngchutsmlnel "Contam"
gogon dlb scbrctlnlsPllsnzontäule

Der Pr€is wird lür haryofiagand€ L€islung€n bei der
Entuicklung nauor Produkle, Vorlahr€n und Diens!

leistungon in den Jahron 1995€6 vergeben.
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In dreijähriger intensiver Forschungs- und
Entwicklungsarbeit ist es der PROPHYTA
Biologischer Pflanzenschutz GmbH in
Malchow gelungen, ein Präparat auf der
Grundlage eines pilzlichen Antagonisten
zu entwickeln. Mit dessen Hilfe kann die
chemische Bekämpfung der Sclerotinia-
Fäule eingeschränkt werden oder vollstän-
dig entfallen, was insbesondere für den
Anbau anfälliger Gemüsearten von großer
Bedeutung wäre. Die PROPHYTA GmbH
beschäftigt sich mit der Entwicklung von
Pflanzenschutzmitteln auf der Grundlage
von Mikroorganismen, die in ihrer Eigen-
schaft als natürliche Gegenspieler der
Pfl anzenkrankheitseneger eingesetzt wer-
den. Es wurde ein Verfahren entwickelt, die
wirksamen Mikroorganismen massenhaft
zu produzieren und sie entsprechend den
Anforderungen an ein Pflanzenschutzmit-
tel zu konfektionieren.

Die PROPHYTA Biologischer Pflanzen-
schutz GmbH wurde im Juni 1992 gegrün-
det. Sitz des Untemehmens ist Malchow
auf der Insel Poel. Als Untemehmensziel
wurde die Entwicklung und Anwendung
von Produkten und Verfahren, die der Ge-
sunderhaltung der Pflanzen dienen, be-
stimmt. Die Forschung und Entwicklung
hat sich in den Jahren des Bestehens des
Untemehmens zu einem integralen Be-
standteil der Unternehmenstätigkeit ent-
wickelt. Neben der Forschung hat das Un-
ternehmen einen kommerziellen Bereich
etabliert, der sich insbesondere mit der Un-
terstützung der Pflanzenzüchtung im Be-
reich der Züchtung krankheitsresistenter
Kulturpflanzen beschäftigt. So stellt die

PROPHYTA GmbH Infektionsmaterial für
die Resistenzprüfung beim Pflanzenzüch-
ter bereit oder führt auch Resistenzprüfun-
gen und -selektionen am Material des
Pflanzenzüchters selbst durch. Auch wer-
den Resistenzprüfmethoden für den Zucht-
betrieb neu entwickelt.

Mittlerweile sind im Untemehmen l2 Mit-
arbeiter beschäftigt, davon 5 Hochschulab-
solventen, die sich durch ein sehr gutes
Spezialwissen sowie durch ein überdurch-
schnittliches Engagement für das Unter-
nehmen auszeichnen.
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Die in Versuchen gefundene Reduzierung
des Krankheitspotentials im Boden ist aus-
reichend, um den Befall anfälliger Pflanzen
mit der Sclerotinia-Fäule drastisch zu sen-
ken. Um die Befallsreduzierung an der
Pflanze nachzuweisen, werden bei ver-
schiedenen Pfl anzenschutzämtem zur Zeit
Versuche im Rahmen der amtlichen Prü-
fung an Kopfsalat und Winterraps durchge-
führt bzw. vorbereitet. Die Anwendung ist
grundsätzlich unabhängig von der Art der zu
schützenden Kulturpflanze. Eine Anwen-

Fortsetzung siehe Seite 2

Ein Melanchthonschüler in Mecklenburg ...... S. 9
Poeler Kirchennachrichten ............................. S. 9

Farbenfrohe Kompositionen der Malerei
von Gustav Küh1 .......................................... S. l0
Das Buttem
Eine mühelose Tätigkeit ..... S. l l

Inselrundblick ........................ S. 2

Aus der Kurverwaltung ......... S. 3

Spurensuche ........................... S. 4

Polizei-Report ........................ S. 5
Aktivitäten aus der Kurverwaltung
Insel Poel ...... S. 5

Aus dem Inhalt
Gebührensatzung der Gemeinde Insel Poel
für die Häfen Kirchdorf und Timmendorf ...... S. 5

Hauptsatzung der amtsfreien
Gemeinde Insel Poel ............. S. 6

Öffentlicher Wettbewerb um die Teilnahme
an einer beschränkten Ausschreibung ............ S. 8



Seite 2 - Das %eIer .Vnselblatt - Februar 1997

Fortsetzung von Seite l

dung wäre somit auch möglich einzig zu demZweck, den Boden zu
entseuchen, falls sich ein hohes Infektionspotential des Krankheits-
enegers aufgebaut haben sollte.

Die Sclerotinia-Fäule kann an vielen Kulturpflanzen zu wirtschaft-
lichen Schäden führen. Nicht an jeder Kulturpflanze kann die
Krankheit mit herkömmlichen Mitteln bereits wirkungsvoll be-
kämpft werden. Auch beim Anbau von Gemüse können herkömm-
liche Präparate häufig nicht eingesetzt werden, da die festgelegten
Wartezeiten dieses nicht zulassen. Eine Entseuchung aber wäre mit
dem neuen Präparat aufjeden Fall möglich. Bei dem ersten in der
PROPHYTA GmbH entwickelten Produkt handelt es sich um das

biologische Fungizied CONTANS. Wie derGeschäftsführerdieses
Untemehmens Dr. Peter Lüth betont, ist das Untemehmen momen-
tan insbeondere damit beschäftigt, geeignete Vertriebspartner für
das Produkt CONTANS zu suchen. Patentanmeldungen laufen
bereits in Europa, den USA und Kanada.

Eine Anlage zur Produktion dieses Pflanzenschutzmittels entsteht
gegenwärtig auf Poel. Hier sollen jährlich 2000 Kilogramm des

Granulats hergestellt werden. Ende 1997 soll der Bau einer rund
drei Millionen Mark teuren Großanlage in Wismar beginnen. Die
Weichen hierfür sind gestellt, denn bereits zwei hochrangige Aus-
zeichnungen vom Land und vom Bund empfehlen dies engagierte
Unternehmen.
Wünschen wir den Mitarbeitem hierzu weiterhin viel Erfolg.

SONDERAUSSTELLUNG
Die Eröffnung einer Sonderausstellung im Heimatmuse-
um war leider nach Redaktionsschluß angesetzt. Gezeigt
werden seit dem 25. Januar 1 997 Aquarelle und Zeichnun-
gen der Poeler Insellandschaft.
Poeler Hobbymaler hatten einen Kurs der Volkshochschu-
le belegt, um ihre Kenntnisse in der Malerei zu vertiefen.
Angeleitet wurde dieser Lehrgang von dem einheimischen
Maler Joachim Rozal.

Interessierte müssen nun die Märzausgabe abwarten, wenn
sie den Weg zum Museum scheuen. Denn dann werden im
Poeler Inselblatt einige gelungene Arbeiten vorgestellt.

EINWEIHUNGSFEIER
Zur Einweihungsfeier hatte die Kartographische Verlagsgesellschati mbH
für kommunikative Produkte und Systeme (KVG Südwest) am 31.01.1997
am Haus des Gastes in Kirchdorf geladen. Eine Hotel-Informations- und
Buchungsanlage soll künftigen Gästen die Suche nach Quartieren erleich-
tem.
Nähere Informationen lesen Sie hierzu bitte in der Märzausgabe.

EINLADUNG
Hiermit werden alle Jagdgenossen und Jagdpächter der Jagdgenossen-
schaft Insel Poel zur Versammlung am Freitag, dem 14. März 1997, um
19.00 Uhr in die Gaststätie ,,Zur Insel" in Kirchdorf herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

L Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Bericht des Kassenverwalters

3. Bericht zur Führung des Jagdkatasters

4. Anfragen und Diskussion

5. Beschlußfassung

Bringen Sie auch bitte Ihre Ehepartner mit zum anschließenden gemütli-
chen Beisammensein mit Tanz.

Ihre Beteiligung melden Sie bitte bis zum 7. März 1997 bei unserem
Schatzmeister, Herrn Jürgen Pierstorf, Krabbenu'eg l6 in Kirchdorf.
Tel. 20389.

W a lil s l.l a gdt' or s t e h e r

MIT EINSCHRANKUNGEN
Mit Einschränkungen ist der Wirtschaftsweg von Neuhof (Abzweig beim
Grundstück Tuschy) zum Strand befahrbar. Ab derehemaligen Scheinstel-
lung der Armee am Wäldchen Robinson können PKWs nicht diese Spur-
bahnen weiterbenutzen. Poller versperen hier den Wirtschatlsweg in einer
Höhe von etwa 30 cm. Pferdefuhrwerken. Treckern und anderen mehrspu-
rigen Fahrzeugen allerdings ist die Durchfahrt aufgrund der flach gehalte-
nen Absperrungen möglich.
Vorgesehen ist am Wäldchen Robinson (Scheinstellung) ein Parkplatz. Ob
sich die Fläche innerhalb oder außerhalb der Scheinstellung befinden wird,
konnte in der Gemeindeverwaltung noch nicht konkret beantwortet wer-
den.

NBUE ABM-KRAFTE
Ab dem 30. I 2. I 996 sind in der Gemeinde Insel Poel I 5 Arbeitnehmer eines
neuen ABM-Projektes beschäftigt. Schwerpunkt ist die Schaffung von
Rastplätzen und Ausholzungen ( z.B. Weiden kröpfen).

öä00 Inselrundblick öö00
Geplant ist u. a. auch die Umgestaltung und Erweiterung des Rastplatzes in
Fährdorf.

Die ver:anbetle Redaktion irt der Reuterhöhe in
Januar. So schön kann cler Winter sein.

Kirchdotf int Monat
Foto; Jürgen Pump

BAUMALLEE
Für die abgestorbene Anpflanzung der Baumallee von Kirchdorf nach
Vorwerk soll nun ein Gutachten in Auftrag gegeben. Betreuer dieser
Pflanzaktion war seinerzeit die Kreisverwaltung, in deren Händen auch
heute noch die weiteren Maßnahmen liegen. Erst nach dem Gutachten
können rechtliche Schritte eingeleitet werden. wie aus der Gemeindever-
waltung zu erfahren war. Der Firma aus Dabel rvird mangelnde Nachsorge
der Stileichen vorgeworfen.

RAD- UND WANDERWEG
Das Planungsbüro für Straßenbau (MIV Schwerin) hat auch die Planung
des Rad- und Wanderu,eges Kirchdorf/Schwarzer Busch übernommen.
Die Stral3enbaumaßnahmen erstrecken sich von der Gabelung Kirchdorf/
Gabelung Abzwei-g Vorwerk bis zum Schwarzen Busch Strand.

Der Fernradwanderweg. dessen Verlauf über die Kreisstraße Malchow/
Vorwerkfi(irchdorf geplant war. soll nun doch direkt von Fährdorf nach

Kirchdorf an der Landesstraße 121 entlangführen.

GENEHMIGUNG
Den Investoren des Projektes in Gollwitz (Zwillin,usruinen) ist im Monat
Januar 1997 die Baugenehmigung erteilt worden.

GEMEINDEZENTRUM
Die Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn des Gemeindezentrums
ist beantragt. Gefordert wird von der Gemeindevertretung laut Durchfüh-
rungsvertrag und nach vorliegender Baugenehmigung, daß innerhalb von
12 Monaten das Gemeindezentrum f'ertiggestellt wird. Aus-eenommen
bleibt für diese Zeitspanne das geplante Hotel.

FINANZIELLE BETEILIGUNG
Eine finanzielle Beteiligung ist vom Kultusministerium für die Sanierung
der Sporthalle in Kirchdorf signalisiert.
Lesen Sie hierzu den Wortlaut des Schreibens in der ,,Spurensuche".
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NEUE REGELKOSTEN
Ab dem 1. Januar 1997 wurden vom Land Mecklenburg-Vorpommern
neue Regelkosten für die Betreuung der Kinder in den Kindereinrichtungen
festgelegt.

ERNEUERUNG DES FUSSWEGES MÖGLICH
Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wird es nun doch

möglich sein, den Fußweg ab der Kurklinik am Schwarzen Busch in
Richtung Strand im Rahmen des Straßenneubaus zu erneuem.

BUSWARTEHALLB
Eine neue Buswartehalle für den Bereich Abzweig Krabbenweg an den

Kirchwällen ist Ende des Jahres 1996 gekauft worden. Aufgrund des früh
einsetzenden Winters verzögerte sich die Aufstellung allerdings. Der Stil
paßt sich den Wartehäuschen an der Bäckerei Thomassek und der Sparkas-
se an. Mit durchsichtigen Wänden gibt es den Blick auf die historische
Wallanlagen sowie dem Hafen frei.

INSELHOTBL
Die Innenarbeiten an dem Inselhotel in Gollwitz gehen zügig voran. Im
Außenbereich allerdings läßt der diesjährige Winter zur Zeit keine weite-
ren Aktivitäten zu.

Die Südansicht dieses Gebäudes läßt bereits dieses komfortable Anwesen
erahnen. Mit der Eröffnung ist wahrscheinlich zu Beginn der Saison 1997

zu rechnen.

Foto:.ltirgen Puntp

FESTUNGSANLAGE?
Ein Vertreter der Denkmalschutzbehörde vom Landkreis Mecklenbur-q-
Vorpommem hat eine Besichtung der irufgestellten Schilder angekündigt,
die fälschlicherweise Touristen auf eine Bur-eanlage hinweisen. (Das

Poeler Inselblatt berichtete. )

WEITERHIN I.ITAGIGB ENTSORGUNG

Auch weiterhin findet in derGemeinde Insel Poel eine I 4tägige Entsor-eun-u

aller Wertstoffe statt.

Unser Service ist Mitnalnte von:

Papier, Zeitungen, Kartonagen, Flaschen, Gläser und Altkleider (vor Nässe

schützen).

Alle Wertstoffe und Altkleider werden garantiert aussortiert und der
Weiterverwendung bzw. den Bedürftigen zu,eeführt.

Bis 08.00 Uhr sind die Wertstoffe am Straßenrand zu legen.

Wann'l: 20.01.: 03.02.: l'7.02.:03.03.; 17.03.; 31.03.; 07.04.; und
2t.04.1997 .

Wie bisher werden die Außendörfer Poels ein Tag später entsorgt.

W ert strffi'e cyt' I i ng Ro I a nd M a rtzah n

ERGEBNISSB DES SCHÜTZENVEREINS INSEL POEL E.V.
Der Schützenverein hat im Monat Januar 1997 auf dem Schießstand in
Neubukow für den Erwerb der Schützenschnur ein Schießen durchgeführt.

Vier Schützen haben die Bedingungen dazu erfüllt: zwei Schützen erhielten
die einfache Schützenschnur mit über 1 60 Ringen, zwei Schützen die silbeme
Eichel mit über 170 Ringen. Die goldene Eichel wurde nicht erreicht.

Seit über zwei Jahren rüstet der Verein den ehemaligen Sauenstall in
Oertzenhof zur Schießhalle für KK und Luftdruckwaffen um. Da der
Verein nur aus Mitgliedsbeiträgen, geringen Fördermitteln und Sponsoren-
geldem diesen Umbau finanziert, ist er fürjede Unterstützung von weiteren
Sponsoren angewiesen und dankbar dafür. Der Verein hat sich zum Ziel
gestellt, mit Saisonbeginn den Schießbetrieb aufzunehmen.

G rusc hwitzl V or si tze nde r de s V e re i ns

FERTIGSTELLUNG
Noch im Monat Februar 1997 soll die Inselapotheke (ehemaliges Feuer-
wehrgebäude am Friedhof in der Wismarschen Straße) bezugsfertig sein.

Nähere Informationen lesen Sie dann bitte in der Märzaus gabe 1997 .

Aus der Kurverwaltung
Verbesserung der örtlichen und touristischen

Infrastruktur durch neue Parkbänke.
Die Kurverwaltung der Gemeinde Insel Poel wird noch vor der
Saison 1997 damit beginnen, in den Bereichen Schwarzer Busch,
Timmendorf und Kirchdorf neue Parkbänke aufzustellen.

Diese Maßnahme ist jedoch mit einem sehr hohen finanziellen
Aufwand verbunden, so daß in diesem Jahr sicherlich nicht alle
Bereiche mit den entsprechenden Bänken ausgestattet werden kön-
nen.

In diesem Zusammenhang möchten wir die Anregung einer Poeler
Vermieterin aufgreifen, die sich spontan dazu bereit erklärte, der
Gemeinde eine Bank zu stiften. Um eine möglichst einheitliche
Gestaltung der öffentlichen Plätze gewährleisten zu können, wur-
den durch den Wirtschafis- und Kurbetriebsausschuß drei Arten
von Bänken (je nach Aufitellungsort) ausgewählt, die mit einem
gravierten Schild versehen, auf den entsprechenden Spender hin-
weisen.

Um die Ausrüstung der öffentlichen Plätze mit Parkbänken mög-
lichst schnell umsetzen zu können, sind wir auf die Unterstützung
von Betrieben und Privatpersonen angewiesen. Wenn Sie Interesse
daran haben, sich an der Verschönerung dieser Bereiche zu beteili-
gen, dann setzen Sie sich bitte mit der Kurverwaltung der Insel
Poel, Tel. 038425120347 in Verbindung. Dort erhalten Sie weitere
Informationen.

Strandkörbe in Timmendorf?
Auf diese Frage unserer Gäste mußten die Mitarbeiter der Kurver-
waltung bisher leider immer eine negative Antwort geben.

Unsere Gäste erwarlen, insbesondere wenn die Insel staatlich
anerkannter Erholungsort wird, die Vermietung von Strandkörben
an unseren Badestränden. Seitens der Gemeinde ist es angedacht,
einen Strandabschnitt in Timmendorf/Strand für die Bewirtschaf-
tung mit Strandkörben zur Verfügung zu stellen.

Die Vermietung von Strandkörben ist eine kommunale Aufgabe.
Ein solches Gewerbe sollte, wie in unseren Nachbargemeinden
oder in der Lübecker Bucht, privatwirtschaftlich organisiert und
betrieben werden.

Interessenten melden sich bitte bis zum 15.02.1997 bei der Kurver-
waltung Insel Poel, Tel.038425120347. Dort erhalten Sie weitere
Informationen.

M arku s F ri c' kl K urdi r e ktor

Lebensweisheit
Gar mancher kommt trotz vielen Lesens mit dem

Verständnis in die Brüche;
wnhl hat er die Sprüche der Weisheif gelesen,

doch nicht verstanden die Weisheit der Sprüche.
Mirza-Jessen
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So mant'li Einheinti.scher ve(olgte die Abri/Jat beite n auJ tlent eltenuligett
Gelände des Kreisbetriehes ftir Landtechttik (KlL) ant Halert ntit \l'ehntur
Einst betrieb an cliesem Ort tler Gastronontlriilter eitt Gurtorlokal, clas die
Insulttner sou,ie Gäste gcrn itt Attspruch nulnten. De rtrtoLlt; ntit dent AhriJS
gibt es nun eitr SthartdJletk u'eniger at( der Insel.

Die hohe Behauung dieses Projektes am Kirchdoier Hafett sti)l3t nicht ntrr
auJWohlw'ollen der Pocler Einu'ohner. Ein riesiger Atrfsteller kiindet von

einer ,Wohn-Residen: ant Yachthafen", deren Stil und GröJJe ntit Sicher-
heit nitht in den Rahntetl passen dürfte. Diese Befürchtung v'urde auch in
der öffentlichen Cemeindevcrtretersitzutlg ant 27. Januat' 1997 von eini'
gen Abgeordneten zum Ausdruck gebracht. Zu bombastist'h wd zu uttifor-
ntiert u,irken diese Entu'ütfe, bei denen sich der Arc'hitekt v'ohl von der
althergebrachten Blockbauweise leiten liet3. Allein bei den angedachten

Dachformen hätte man sich Schöneres vorstellen können.

Hierzu äuJJerte sich der Potsdamer Künstler Christian Heinze, der dem

Poeler InseIblatt erkldrte ;

,,Es wäre unverstcindlic'h, v,enn die Idylle und das Flair des Kirchdotfer
Hafens allen Ernstes mit so einem ,,Klotz" zerstört v'erden v'ürde. Hier
'w,ird zugunsten einer Wohnbebauung eine sensihle Stelle der Insel mit
Fü!3en getretett. Einfach erdrückend v,irkt dieses unschöne Baut'orhaben
auf das wunderbare Ensemble Kirche,Wälle und Hafen.

C
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Der Ordnungsbereich informiert
Durch einige Eigentümer/Pächter von Grundstücken und Wochen-
endhäusern werden Gartenabfälle wie Heckenschnitt usw. in Grä-
ben. Söllen, Wegen und an Feldrändem entsor-st.

Bei Ermittlun-s der Verursacher kann der geschädigte Ei-eentümer
der betroffenen Grundstücke Anzeige erstatten.

In Kaltenhof besteht die Möglichkeit, zurZeil noch Heckenschnitt,
Baumäste usw. zur Verarbeitung bei unserem Ei-eenbetrieb nach
Absprache mit dem Verantwortlichen und Zahlung eines Betrages
anzuliefem.
Bitte machen Sie davon Gebrauch. Sie ersparen sich dadurch ein
entsprechendes Bußgeld' 

wahtsrBiirgernteistet'

Aufgrund ntehrfat'her Rüt'kf'agen Poeler Einv'ohner:Ltm Schild ant Führ-
dofibr Ortseittgang, daJ3 den Verkehrsteilnehmern atf der Insel einen
beschränkten Winterdienst signalisiert, Ji'agte die Redaktion in der Ge-
nteindeteru'altntg der Insel Poel nuch und etfuhr ront Leiter des Ord-
nungsbereiches Herrn Gruschv'it: folgende Erklärung:
Dieses Schild be:ieht sit'h nur uu.f tlie GenteirulestraJJen der Insel Poel,
nicht aber aufdie Latdesstro_l3e l2l rott Fälrdotf rnch Tintntendorf uncl

der Kreisstra-|.)e von Fährdorl'iiber Malchow, Vorv'erk nach Kirthdotf.
Die Genrcirrlestra.lJett u'erdett durch den Eigerbetrieb der Genteinde
bertiuntt urttl int Nathgang gesteut. Mit dent Nachgartg,. der :eitlich tticht
feststelt, ist tler eingeschränkte Winterdienst begriinclet t.p

Information
v o m K ultu s minis te rium de s Lande s M e c kle nb ur g -

V o rp o mme rn : S p o rthalle np ro gramm
In einem Schreiben an die Gemeindeverwaltung teilte am 7. Januar
1997 das Kultusministerium des Landes M-V folgendes mit:

Sporthallenprogramm 1997

Ihr Informationsantrag vom 13.12.1996 auf Fördermittel des Kul-
tusministeriums für die Baumaßnahme

Sanierung Sporthalle Kirchdorf
wurde geprüft.

Ich kann Ihnen mitteilen, daß entsprechend den ,,Richtlinien zur
Förderung des Sporthallenbaues in Mecklenburg-Vorpommem",
Erlaß des Kultusministeriums vom 25.02.1994 - VII 540 -, eine
finanzielle Beteiligung des Landes an dem Vorhaben grundsätzlich
möglich ist. Diese Inaussichtstellung erfolgt vorbehaltlich der
Beschlußfassung zum Landeshaushalt 1997 |

Zur weiteren Bearbeitung reichen Sie bitte entsprechend der o. g.

Richtlinien das Antragsformular mit den noch fehlenden Bauunter-
lagen umgehend, jedoch spätestens bis zum 30.03.1997 bei mirein.
Sollten die Unterlagen innerhalb dieses Zeitraumes nicht bei mir
eintreffen, ist die Förderzusage hinfällig!
Vorsorglich weise ich darauf hin, daß eine Förderung aus dem
Sporthallenprogramm in der Regel in Höhe von bis zu 33 Prozent
der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt Wiedow
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. Am Sonntag,dem22.12.1996, wurde in der
Ortschaft Fährdorf ein Bürger durch die Poli-
zei gestellt, der Gartenabfälle verbrannte. Der
Bürger wurde aufgefordert, das Feuer zu lö-
schen und ihm mitgeteilt, daß das Verbrennen
von Abfzillen nur in der Zeit vom 01.03. bis
zum 31.03 sowie vom 01.10. bis zum 31.10.
des Jahres gestattet ist. Gegen den Bürger
wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige we-

gen Verstoßes gegen die Abfallentsorgungsverordnung erstattet.
. Im Monat Dezember 1996 kam es in Niendorf an zwei Tagen zu
Hausfriedensbruch und Beleidigungen. Durch die geschädigte Fa-
milie wurde gegen die Tatverdächtige in beiden Fällen eine Anzei-
ge erstattet.
. Die Landespolizei M-V und die Wasserschutzpolizei weisen
nochmals darauf hin, daß das Betreten der Eisflächen gefährlich ist.
An alle Eltem und Erziehungsberechtigten geht die Bitte, weisen
Sie Ihre Kinder darauf hin, daß die Eisflächen nicht zu betreten sind.

F ri e dric hl P oli ze i obe rme i st e r

Aktivitäten der Kurvenvaltung Insel Poel 1996

lltil
li,;1itLl

Aktivitäten ba. angstrebte
7;al.

Erreichtes i\och nicht Xreicht6 / D€lDite
o.nlanf. Akrivitöten

la

Lb

urganrsatron
Gründung des kommunalen
Eigenbetriebes Kuryerwaltung
Insel Poel

Uruug der KuNeNaltung in

das Haus des Gctes

I b Erueiterung umsatzorientierter
Fremdenverkehrsleistungen

Gründung des Eigenbetriebes
zum 0l.04.1996
Integration des Bauhofes ar
besseren Bewidschaft ung der
touristischen Infr astruktur
Unag im Juni 96
Eiuichtung eines
gastfreundlichen Counter- und
Seruicebereiches im Zusmmen-
hmg mit den Räumlichkeiten des

Haus des Gastes
Ausbau des Parkplatzes
Enveiterung des Ausflugs-
angebotes sowie KadenseNice
Fahnadverleih

Ausbau des Bauhofes am
Dienstleistungsunternelmen

Erueiterung im Seryice- und
Veranstaltungsbereich

l. lnt€gntron
2.a Intensive ZusMendbeit mit

den touristischen Verbanden

2.b Permanenter Kontakt mit der

KJeisveNaltung u. Land

2.c Ausbau der Zusmmenübeit
ryischen öffcntlichen und
privaten Bereichen

2.d Zusmenubeit mit oderen

Verband Mecklenburgischer
Ostseebäder (Mdketingaussch.)
Tourismusverbmd d. Lmdes
Aktive Beteiligung m Messen
regelmäßige Abstimuf, gen mit
dem Amt fur Widschafts-
ldrderung und Tourismus
Zusamenarbeit mit dem
Fremdenverkehrsverein und der
privaten Zimenemidlung
lnformationsaustausch und lnfo.-
Material Wi\mar SalzhafF rrsw

Kontake mit dem Bäderverband
(Gesundheitstourismus)

Anerkennung,,Erholungsofi "

Sttukere zusamendbeit in den

Bereichen Werbung, Pressearbeit

und Veranstaltungen

La. Logo und Geschdftsausstattunf

Lb. Gastgeberyerzeichnis 97
Ilmsetnrnp der TIN

Logowettbew€rb Heiligendalm
Erstellung eines Image- und
Gastceberve.zeichnisses I 997
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- Veranstaltungskalender 97

4. Inliaslruktur
4.a Spod- und Spielflächen
4.b Ausbau des wasserspons
4 c Strandbereiche

4.d Rast- u Parkplätze

Sport- und Spielfläche Tdl
Hafenausbau Timendo.f
Befestigug v Strildaufgängen
Intensive Pflege und
Bewiilschaftung der Strtude
Rettungsschwimmerwagen
Rastplatz Fährdorf
Ausweichparkplatz Timrnendod

Sponmöglichkeiten Schw. Busch

Befestigung weiterer Auf8änge
Bänke u. Müll€imer

Weiterer Ausbau am
Infomationspunk und Rastplatz

5. Marketing / PR

5. b. Messebeteiligung (s o )
5. c. Ncuc Medien

Journalistentreffen
Zuarbeit für redakionelle
Beilräge
gezielte Anzeigenschaltung
Radiosendungen
ZDF Abendjournal

Ausbau der Pressearbeit
Pressemappe- und Veneiler

Internet/CD-ROM
Neues BuchunSs- u.
n

6. VeranstAltungen
6.a Inselfest
6.b Strandfest

Eßeiterung, neuc Attraktionen
Strandfest Timmendorf
Einzelverustaltungen

rxcr!eruEzutsExcr AUru.
veranstaltungsangebotes
Kindefreranstaltungen
Naturkunde
Film- bd. Diavonräge
Ausstellungen, Koüerte
KoEerte

BESTATTUNGS/NSTITUT
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Gebührensatzung der Gemeinde
INSEL POEL für die Häfen Kirchdorf

und Timmendorf
Auf Grund des $ 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommem (KV M-V) vom 18. Februar 1994 (GVOBl. M-V S. 249) und
der $$ 2 + 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommems vom l. Juni 1993 (GVOBI. M-V S. 522) wird nach Be-
schlußfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Insel Poel
vom xx.xx.xx. die folgende Hafengebührensatzung erlassen:

$ 1 Geltungsbereich
Für die Benutzung des Hafens Kirchdorf und Timmendorf der amtsfreien
Gemeinde Insel Poel werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben. Die
gebührenpfl ichtigen Hafengebiete umfassen die Land- und Wasserfl ächen,
deren Grenzen gem. $ I Abs. 3 Satz 2 der Hafenverordnung vom 19. Juli
l99l -qekennzeichnet und bekanntgemacht worden sind.

$ 2 Arten der Gebühren
Nach dieser Satzung werden folgende Gebühren erhoben:

- Hafengebühr ($ 5 a)

- Kaigebühr ($ 5 b)

- Kaution ($ 5 c).

$ 3 Schuldner, Entstehen und Fälligkeit der Gebühren
I ) Für die Gebühren sind Eigentümer und Benutzer der Fahrzeuge als

Gesamtschuldner zahlungspfl ichtig.
2) Der Anspruch der Gebühr entsteht mit der erstmaligen Zuweisung des
Liegeplatzes bzw. Winterlagers.

3) Die Gebühren werden mit ihrer Entstehung fällig.
4) Die Gebühren, die für bestimmte Zeiträume zu leisten sind, sind auch
dann für den vollenZeitraumzu zahlen, wenn die Zahlungspflicht im Laufe
dieses Zeitraumes eintritt oder entfällt. Bereits gezahlte Gebühren für
vorübergehende Benutzungen werden auf Gebühren, die für bestimmte
Zeiträume zu zahlen sind, nicht angerechnet.

5) Die Gebühren sind an die Gemeindeverwaltung der Insel Poel zu

entrichten.
6) Zahlungsmittel ist die Deutsche Mark.

$ 4 Bemessungsgrundlage
1) Bei der Bemessung der Gebühren nach der Schiffslänge wird die größte
Ausdehnung zugrundegelegt. Bei Fischereifahrzeugen wird die Länge des
Fahrzeuges zwischen Vorderkante Vordersteven und Ruderachse gemes-

2) Bei der Bemessung der Gebühren der beanspruchten Wasserfläche und
der belegten Lagerfläche in Quadratmeter werden durch Multiplikation
von Länge und größter Breite berechnet. Die größte Breite ist in Metem
senkrecht der Längenmessung festzustellen Fortset:ung siehe Seite 6
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Fortsetzung von Seite 5

$ 5 Gebührensätze

a) Hafengebühr
Fahrzeuge, die die Hafengebiete befahren, neh-
men öffentliche Einrichtungen der Gemeinde
Insel Poel in Anspruch. Für diese Fahrzeuge ist
eine Hafengebühr zu zahlen.

- Fahrgastschiffe
Die Hafengebühr beträgt fürjeden Eingang und
jeden Ausgang fürjede Person der höchstzuläs-
sigen Personenzahl 0,20 DM.

- Fischereifahrzeuge
I ) Die Hafengebühr wird nach Tagessätzen ohne
Berücksichtigung der Ein- und Ausgänge erho-
ben.

2) Sie beträgt für:
Kahn - 7 m: 0,20 DM/Tag;
01.04 - 3 1.10. 42,80 DM / Jahr 73,- DM
Jolle 7 - 9 m: 0,35 DM/Tag;
01.04 - 31.10. 7 4,90 DM / Jahr 128,- DM
Kutter über 9 m: 1,00 DM[ag
Jahresgebühr 365,-DM
Gastfischer: 1,50 DM/Tag oder 45,-DM Monat
(bis 12 m Länge)
3,00 DM[ag oder 60,- DM Monat (über 12 m
Länge)

- Sportfahrzeuge und sonstige Fahrzeuge, so-
weit sie nicht Erwerbszwecken dienen wird
die Hafengebühr nach Tagessätzen ohne Be-
rücksichtigung der Anzahl der Ein- und Aus-
fahrten erhoben.

Für diese Fahrzeuge sindje angefangener 24 Std.
zu entrichten:
bis 4m 5,50DM

5-6m 8,00DM
7-8m 1l,00DM

9 - l0 m 16,00 DM
ll - 12 m 22,00 DM

4-5m 7,00DM
6 -7 m 9,50 DM
8-9m 13,50DM

l0 - 11 m 19,00 DM
für jeden weiteren m:
I,- DM.

Der Liegeplatz ist bis spätestens I1.00 Uhr zu
räumen, andemfalls ist ein weitererTagessatz zu
entrichten.

b) Kaigebühr

- Fahrgastschiffe
Die Kaigebühr ist für alle über die öffentlichen
Kai- oder Brückenanlagen an und von Bord
gehenden Fahrgästen des erwerbsmäßigen Per-
sonenverkehrs zu entrichten.

Sie ben"ägt:

a) für Fahrgäste: 0,60 DM je Person

b) für Fahrgäste bei Hochsee-, Angel- und Aus-
flugsfahrten bis zu 4 Std. Dauer 0,40 DM je
Person.

- Dauerlieger
Die jährliche Gebühr richtet sich nach der bean-
spruchten Wasserfläche.

Grundfläche 01.04.-31.10. 01.11.-31.03. Gesamt

bis 5 m2 165,- DM 60,- DM 225,-DM

bis 7,5 m2 248,- DM 89.- DM 337.- DM

bis 10 m: 330,- DM 117,- DM 447,- DM

bis 15 mr 495,- DM 175.- DNI 670,- DM

bis 20mr 660,-DM 233.-DM 893.-DM

bis 25 mr 825,- DM 290,- DM ll15.-DM
bis 30 mr 990,- DM 349.- DM 1339.-Dlt'l

bis 35 mr 1155,- DM 407,- DN{ 1562.- DM

bis 40 m: 1320,- DM 465,- DM 1785,- DM

bis 50mr 1650,-DM 582,-DM 2232,-DM

bis 60mr 1980,-DM 698,-DM 2669,-DM

bis 70mr 2310,-DM 815,-DM 3125,-DM

über 70m2 2805,-DM 989,-DM 3794,-DM

c) Kaution
Eine Kaution in Höhe von 10.000,- DM ist für
Fahrzeuge zu hinterlegen, die zur Reparatur in
der Bootswerft vorgesehen sind und im öffentli-
chen Hafen vorübergehend einen Liegeplatz ein-
nehmen. Weiterhin ist eine Kaution in obiger
Höhe für Fahrzeuge die nicht als Dauerlieger
registriert sind und für die eine längere Liegezeit
abzusehen ist, zu hinterlegen.

Die Kaution ersetzt nicht die Hafen- bzw. Kaige-
bühr.

$ 6 Ermäßigungen
Die Einzelgebühr bei Fahrgastbeförderung er-
mäßigt sich nach $ 5 a um die Hälfte:

- wenn ausschließlich Schulen oder Schulklas-
sen einschließlich Begleitpersonen befördert
werden,

- wenn dieZahl der Fahrgäste geringer ist als
ein Drittel der höchstzulässigen Personen-
zahl ist.

$ 7 Allgemeine Gebührenbefreiung
Von der Zahlung der Gebühr sind befreit:

- Fahrzeuge der Bundeswehr,

- Fahrzeuge, die fürhoheitliche Aufgaben oder
Forschungsaufgaben des Bundes, der Länder
oder der Gemeinde Insel Poel eingesetzt wer-
den,

- Lotsenboote, Feuerlöschboote, Seenotret-
tungsboote und Eisbrecher, wenn sie für ihre
eigentlichen Aufgaben eingesetzt sind

- Schiffe und Geräte, die den Hafen als Notha-
fen anlaufen, sowie auch Schiffe, die in Not
geratenen Schiffen Hilfe leisten,

- Zuständige Regierungsfahrzeuge, die ihre
Staatsflagge führen und nur zu Staatszwek-
ken benutzt werden,

- Boote, die nur dem Rudersport dienen,

- Fahrzeuge, die in Kirchdorfgebaut sind und
erstmalig leer ausgehen,

- Beiboote und Barkassen, die zu abgabe-
pflichtigen oder nach dieser Satzung befrei-
ten Fahrzeugen und Geräten gehören.

$ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Genehmi-
gung und Bekanntmachung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Gebührensatzung vom l. Juli 1993
außer Kraft.

Ort der Ausfertigung: Kirchdorf[nsel Poel

Datum der Ausfertigung: 7. November 1996

Wahls, Bürgermeister

(4) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen
und die Umschrift GEMEINDE INSEL POEL.
(5) Die Verwendung des Wappens durch Dritte
bedarf der Genehmigung des Bürgermeisters.

Das Poeler Wappen kann von Poeler Betrieben
und deren Außenstellen, Gewerbetreibenden
und Vereinen kostenlos verwendet werden.

$ 2 Rechte der Einwohner
(1) Der Bürgermeister beruft mindestens zwei-
mal im Jahr eine Versammlung der Einwohner
der Gemeinde ein. Die Einwohnerversammlung
kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt
werden.

(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohner-
versammlung in Selbstverwaltungsangelegen-
heiten sollen der Gemeindevertretersitzung in
einer angemessenen Frist zur Beratung vorge-
legt werden.

(3) Die Einwohner, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben, erhalten die Möglichkeit, in einer
Fragestunde vor Beginn des öffentlichen Teils
der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle
Mitglieder der Gemeindevertretung sowie den
Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder
Anregungen zu unterbreiten. Für die Fragestun-
de ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen.

(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffenr
lichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung
über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu be-
richten.

$ 3 Gemeindevertretung
(l) Die in die Gemeindevertretung gewählten
Bürger führen die Bezeichnung Gemeindever-
treter.
(2) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung
führt die Bezeichnung Gemeindevertretervor-
steher.
(3) Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer
Mitte einen ersten und einen zweiten Stellvertre-
ter des Vorsitzenden.
(4) Die Stellvertreter des Vorsitzenden werden
durch Mehrheitswahl gewählt.

$ 4 Sitzungen der Gemeindevertretung
( 1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffent-
lich.
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in fol-
genden Fällen ausgeschlossen:

1. einzelne Personalangelegenheiten außer
Wahlen und Abberufungen,

2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten einzel-
ner,

Hauptsatzung der amtsfreien Gemeinde Insel Poel
Aufgrund des $ 5 der Kommunalverfassung für
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV
M-V) vom 18. Februar 1994 (GVOBI. M-V
S. 249) wird nach Beschluß derGemeindevertre-
tung der Gemeinde Insel Poel vom 9. Dezember
1 996 und nach Abschluß des Anzeigeverfahrens
bei der Rechtsaufsicht des Landkreises Nord-
westmecklenburg am 20. Dezember 1996 nach-
folgende Hauptsatzung erlassen:

g 1 Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel
(1) Die amtsfreie Gemeinde führt den Namen
Insel Poel. Sie führt ein Wappen, eine Flagge und
ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen wird wie folgt beschrieben:

Der Schild durch einen goldenen Strichbalken
geteilt; oben in Blau ein voll besegeltes Zees-
boot; unten in Grün eine vierblättrige goldene
Rapsblüte.

(3) Die Flagge der Gemeinde Insel Poel zeigt
drei gleich breite Querstreifen; oben blau, in der
Mitte goldfarben, unten grün; das Verhältnis der
Höhe zur Länge des Flaggentuches verhält sich
wie 3 zu 5; auf dem goldenen Querstreifen liegt
in der Mitte, in den blauen und grünen Querstrei-
fen jeweils bis zu einem Fünftel übergreifend,
das Gemeindewappen.
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3. Grundstücksangelegenheiten,
4. Vergabe von Aufträgen,
5. Rechnungsprüfungsangelegenheiten außer

dem Abschlußbericht.
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall,
sofem rechtliche Gründe nicht entgegenstehen,
Angelegenheiten der Ziffern 1 bis 4 in öffentli-
cher Sitzung..behandeln. In nichtaufgeführten
Fällen ist die Offentlichkeit durch Beschluß aus-
zuschließen, wenn überwiegende Belange des
öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen
einzelner es erfordern.
(3) Anfragen von Gemeindevertretem sollen
spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung beim
Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche
Anfragen während der Gemeindevertretersit-
zung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst
beantwonet werden, spätestens innerhalb von
vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden.

$ 5 Aufgabenverteilung/Hauptausschuß
(1) Dem Hauptausschuß gehören neben dem
Bürgermeister 5 Gemeindevertreter an.

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Auf-
gaben obliegen dem Hauptausschuß alle Ent-
scheidungen, die nicht nach g 22 KV M-V der
Gemeindevertretung vorbehalten sind bzw.
durch die folgenden Vorschriften dem Bürger-
meister übertragen werden.
(3) Der Hauptausschuß trifft Entscheidungen
nach $ 22 Abs. 4 KV M-V
l. im Rahmen der Nr. I bei Verträgen, die auf

einmalige Leistungen gerichtet sind, inner-
halb der Wertgrenze von 5.000,-DM bis
10.000,- DM der Leistungsrate;

2. im Rahmen der N. 2 bei überplanmäßigen
Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze bis
zehn Prozent der betreffenden Haushaltsstel-
le, jedoch nicht mehr als 50.000,- DM sowie
bei außerplanmäßigen Ausgaben innerhalb
einer Wertgrenze von 5.000,- DM bis
50.000,- DM je Ausgabefall.

(4) Im Rahmen des Städtebauförderungspro-
gramms trifft der Hauptausschuß Entscheidun-
gen innerhalb einer Wertgrenze von
20.000,- DM bis 200.000, DM.
(5) Der Hauptausschuß entscheidet in Personal-
angelegenheiten. Bei Angestellten ab der Ver-
gütungsgruppe Vb BAT entscheidet der Haupr
ausschuß über die Einstellung, Höhergruppie-
rung und Kündigung.
(6) Die Gemeindevertretung ist laufend über die
Entscheidung im Sinne der Abs. I bis 5 zu
unterrichten.
(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind
nicht öffentlich.

$ 6 Wirtschaftsausschuß/
Kurbetriebsausschuß

( 1) Der Wirtschafts-fi(urbetriebsausschuß setzt
sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, aus vier
Gemeindevertretem und drei sachkundigen Bür-
gem zusammen. Wer durch seine berufliche
Tätigkeit in regelmäßigen Geschäftsbeziehun-
gen oder für Betriebe tätig ist, auf die diese
Voraussetzungen zutreffen, darf nicht Mitglied
des Wirtschafts-A(urbetriebsausschusses sein.

(2) In seiner Funktion als Wirtschaftsausschuß
fallen dem Ausschuß folgende Aufgabenberei-
che zu:

Gewerbe, Verkehr, Flächennutzungsplanung,
Wirtschaftsförderung, Kleingartenanlagen,
Umwelt (Abfall, Landschaftspflege, Natur-
schutz).

(3) In der Funktion als Kurbetriebsausschuß ge-
mäß $ 5 der Landesverordnung über die Eigen-
betriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverord-
nung EigVO) vom 10. März 1993 (GVOBI.
M-V 1993, S. 201) bereitet er die Beschlüsse der
Gemeindevertretung in Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes vor. Im Rahmen seiner Tätigkeit
als Kurbetriebsausschuß kann er gemäß $ 8

Abs. 3 der Betriebssatzung für die Kurverwal-
tung der Insel Poel vom 15. Januar 1996 be-
schließend tätig werden.

Der Kurbetriebsausschuß entscheidet über:

1. Mehrausgaben für Vorhaben nach $ 14

Abs. 5 EigVO, soweit sie im Einzelfall den
Betrag von 25.000,- DM übersteigen bis
50.000,- DM und aus eigenen Mitteln des
Eigenbetriebes gedeckt werden können,

2. den Abschluß von Verträgen und die Vergabe
von Lieferungen und Leistungen, wenn der
Wert im Einzelfall oder die Auftragssumme
für das Gesamtobjekt den Betrag von
25.000,- DM übersteigt und nicht nach $ 5
Abs. I EigVO die Gemeindevertretung zu-
ständig ist; das gilt nicht, fürRechtsgeschäfte
im Rahmen der laufenden Betriebsführung,
insbesondere nicht für die Beschaffung von
Rohstoffen, Material und Betriebsmitteln,
für die die Kurdirektorin/der Kurdirektor
ohne Rücksicht auf den Wert des Geschäftes
zuständig ist.

3. Grundstücksnutzungsverträge (Miete, Pacht,
sonstige Nutzung) soweit der Monatsbetrag
DM 5.000,- übersteigt,

4. die Einleitung von Gerichtsverfahren, die
Einlegung von Rechtsmitteln und den Ab-
schluß von Vergleichen. Dies gilt nicht für
die Führung personalrechtlicher Prozesse
oder wenn der Rechtsstreit von grundsätzli-
cher Bedeutung ist oder eine Angelegenheit
die laufenden Betriebsführung betrifft,

5. die Stundung von Zahlungsverpflichtungen,
wenn sie im Einzelfall 7.500,- DM überstei-
gen bis 25.000,- DM den Erlaß von Forde-
rungen, wenn sie im Einzelfall 1.500,- DM
übersteigen bis 5.000,-DM, die Niederschla-
gung von Forderungen, wenn sie im Einzel-
fall 2.000,-DM übersteigen bis 5.000,-DM.
Dies gilt nicht, wenn der Erlaß oder dieNie-
derschlagung von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind.

$ 7 Ausschüsse
( I ) Die Ausschüsse der Gemeindevertretung set-
zen sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, aus
vier Gemeindevertretem und drei sachkundigen
Bürgem zusammen.
(2) Folgende Ausschüsse werden gemäß $ 36
KV M-V gebildet:
l. Finanzausschuß: Finanz- und Haushaltswe-

sen, Steuem, Gebühren, Beiträge und sonsti-
ge Abgaben

2. Bauausschuß: Flächennutzungsplanung,
Bauleitplanung, Stellungnahmen zu Bauvor-
anfragen, Bauüberwachung, Rechenschafts-
legung vom Sachbearbeiter für Baufragen,

3. Sozial-, Kultur-, Sport-, Jugend-, Senioren-
und Schulausschuß: Betreuung der Schul-
und Kultureinrichtungen, Kulturförderung
und Sportentwicklung, Jugendförderung und
Sozialwesen, Altenbetreuung,

4. Rechnungsprüfungsausschuß: Begleitung
der Haushaltsführung, Prüfung der Jahres-
rechnungen.

(3) Gemäß $ 1 Abs.3 Kommunalprüfungsgesetz
wird ein Rechnungprüfungsausschuß gebildet.

Dieser setzt sich zusammen aus drei Gemeinde-
vertretern. Er tagt nicht öffentlich.
(4) Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs. 2
sind nicht öffentlich.

$ 8 Bürgermeister
(l) Der Bürgermeister wird für sieben Jahre
gewählt.
(2) Er trifft Entscheidungen unterhalb der Wert-
grenzen des $ 5 Abs. 3 dieser Hauptsatzung.
(3) Erklärungen der Gemeinde i.S.d. $ 37 Abs. 6
KV M-V bis zu einer gesamten Wertgrenze von
1.000,- DM bzw. von 5.000 DM bei wiederkeh-
renden Verpflichtungen können vom Bürger-
meister allein oder durch einen von ihm beauf-
tragten Bediensteten in einfacher Schriftform
ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegen-
über einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei
50.000 DM. Verträge der Gemeinde erhalten
erst ihre Rechtskraft mit Zustimmung der Ge-
meindevertretung. Dieser Tatbestand ist dem
Vertragspartner mitzuteilen.
(4) Der Bürgermeister entscheidet bei Angestell-
ten bis zur Vergütungsgruppe Vc über die Ein-
stellung, Höhergruppierung und Entlassung.
(5) Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsent-
schädigung inHöhe von 175,-DM, dem Höchst-
satz der Kommunalbesoldungsverordnung vom
9. Juli 1991 (GVOBI. M-V S. 224).

$ 9 Stellvertreter des Bürgermeisters
Der erste Stellvertreter erhält eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 200,- DM. Der zweite
Stellvertreter erhält eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 100,- DM. Näheres regelt $ 5

Abs. 2 der Entschädigungsverordnung (Entsch-
VO) vom 9.November 1994 (GVOBI. M-V S.

1044).

$ 10 Gleichstellungsbeauftragte
( 1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamt-
lich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht des
Bürgermeisters und wird durch die Gemeinde-
vertretung auf fünf Jahre bestellt.
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Auf-
gabe, zur Verwirklichung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männem in der Gemeinde
beizutragen.

Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

l. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf
ihre Auswirkungen für Frauen,

2. Initiativen zur Verbesserung der Situation
der Frauen in der Gemeinde,

3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen
Gruppen, Institutionen, Betrieben und Be-
hörden, um frauenspezifische Belange wahr-
zunehmen,

4. einjährlicher Bericht über ihre Tätigkeit so-
wie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse
des Bundes und des Landes zu frauenspezifi-
schen Belangen.

(3) Der Bürgermeister hat die Gleichstellungs-
beauftragte im Rahmen ihres Aufgabenberei-
ches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteili-
gen, daß deren Initiativen, Vorschläge, Beden-
ken und sonstigen Stellungnahmen berücksich-
tigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen
zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu ertei-
1en.

$ l1 Entschädigungsordnung
(l) Die Gemeinde gewährt Aufwandsentschädi-
gungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Vor-
sitzenden der Gemeindevertretung in Höhe von

Fortsetzung siehe Seite 8
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400,- DM im Monat, der Fraktionsvorsitzenden
in Höhe von I 60,- DM im Monat und der Gleich-
stellungsbeauftragten in Höhe von 21 0,- DM im
Monat.
(2) Die Mitglieder där Gemeindevertretung und
die sachkundigen Bürger nach $ 36 Abs. 4 KV
M-V erhalten für die Teilnahme an Sitzungen

- derGemeindevertretung

- der Ausschüsse
ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,- DM.
Ein Sitzungsgeld wird nur gezahlt, wenn die
jewei ligen Protokol le vorliegen.
(3) Ausschußvorsitzende und Mitglieder des

Hauptausschusses erhalten ein Sitzungsgeld in
Höhe von 40,- DM für die Teilnahme an den
Ausschußsitzungen.
(4) Der Ersatz entgangenen Arbeitsverdienstes
und Reisekostenvergütung werden nach den
g$ 16 und 17 EntschVO geregelt.

S 12 Öffentliche Bekanntmachungen
( I ) Öffentliche Bekanntmachungen von Satzun-
gen und Verordnungen der Gemeinde erfolgen
durch Abdruck in derZeitung,,Das Poeler Insel-
blatt". ,,Das Poeler Inselblatt" erscheint monat-
lich. Es ist einzeln bzw. im Abonnement zu
beziehen und wird in die Haushalte der Gemein-
de Insel Poel geliefert.

D ie B ezugsadt'e s se laute t :

Gemeinde Insel Poel
Verbindungsstraße 2

23999 Kirchdorf

Außerdem liegt,,Das Poeler Inselblatt" während
der Dienstzeit in der Gemeindeverwaltung zur
Einsichtnahme aus.

(2) Die öffentlichen Bekanntmachungen nach
Abs. I sind mit Ablauf des Erscheinungstages
bewirkt.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Ausle-
gung von Plänen und Verzeichnissen ist in der
Form des Absatzes I hinzuweisen. Die Auslege-
frist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der
Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar
mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentli-
che Bekanntmachungen erfolgen durch Aus-
hang an den Bekanntmachungstafeln.

D i e s e B e ka nntntac hu n g s t afe I n b efi n d e n s i t' h i n

Oertzenhof, Straße der Jugend, vor der EDE-
KA-Kaufhalle
Kirchdorf, Möwenweg, Nähe Heimatmuseum

Kirchdorf, Minelstraße, Nähe Textilverkaufs-
stelle

Die Mindestdauer des Aushangs beträgt 14

Tage. Der Tag des Aushangs und der Abnahme
werden nicht mitgerechnet, sind aber auf dem
ausgehängten Schriftstück mit Unterschrift und
Dienstsiegel zu vermerken. Die Bekanntma-
chung ist mit Ablauf des letzten Tages der Aus-
hangsfrist bewirkt.

Für die öffentlichen Bekanntmachungen nach

$ 29 Abs.6 Kommunalverfassung M-V ist die in
der Geschäftsordnung festgelegte Frist maßge-
bend.

(5) Ist eine öffentliche Bekanntmachung nach
Abs. I infolge höherer Gewalt oder sonstiger
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist
diese durch Aushang an den Bekanntmachungs-
tafeln zu veröffentlichen. Die öffentliche Be-
kanntmachung ist nach Entfallen des Hinde-
rungsgrundes unverzüglich in Form des Abs. I
nachzuholen.

$ l3 Inkrafttreten
( 1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom
16. Oktober 1995 mit beschlossenen Anderun-
gen außer Kraft.
Kirchdorf, den 20.12.1996

Wahls
Bürgermeister

(Siegel)

Jahreshauptversammlung des

Poeler SV 1923 e. V.
Wie bereits in den vergangenen Ausgaben berichtet wurde, werden
wir am l. Februar 1997 um 15.00 Uhr in der Gaststätte,,Sportler-
heim" unsere diesjährige Jahreshauptversammlung durchführen.
Laut unserer neuen Satzung wird in diesem Jahr keine Wahl
durchgeführt. Dennoch sind wir der Meinung, daß es einige Proble-
me gibt, die angesprochen werden müssen. Wir erwarten daher eine
rege Teilnahme. Wer nicht teilnimmt und die Sorgen nicht im
Verein anspricht, sondem lieber im engeren Kreise darüber disku-
tiert, hilft weder dem Vereinsleben noch sich selbst.
Da wir noch Anregungen benötigen, wie wir unser Vereinsleben
intensiver, vor allem im Freizeitbereich, gestalten können, bitten
wir um Unterbreitung Eurer Vorschläge. Diese kann man auch noch
unmittelbar vor der Versammlung beim 1. Vorsitzenden abgeben.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Niederschrift des letzten JHV
2. Jahresbericht des Vorstandes
3. Kassenbericht durch den Schatzmeister
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Berichte der Abteilungsleiter
6. Diskussion

Wie allen Sportfreunden bekannt ist, werden wir auch in diesem
Jahr unser Sportfest durchführen. Wer zur Durchführung Ideen hat,
sollte diese ebenfalls mit zur Diskussion einreichen.

Im Jahre 1998 findet unsere 75-Jahr-Feier statt. Da wir diese
langfristig vorbereiten wollen, bitten wir alle Interessierten, daß sie
sich bei Dieter Moll melden, da wir ein Organisationskomitee
bilden wollen. Wilfried Beyer

ftG;;*;;;;h-'ig;rr"ilStets ist die
Sprache

kecker als
die Tat.

Volksmund

I - - - on rtnJ* w.-un.*;; - - - I
um die Teilnahme an einer beschränkten Ausschreibung

l. Auftraggeber Amtsfreie Gemeinde Insel Poel
Verbindungsstraße 2
23999 Kirchdorf

2. Vergabeverfahren: Öffentlicher Wettbewerb um die
Teilnahme an einer beschränkten
Ausschreibung

I Beratungsstelle, Brunhilde Hahn, Kickelbergstraße 8a, I

L _r3?5."!|o.tP""','}! ogo2s t2067 0_ )

5. Leistungsfrist:

3 Wohnblöcke in 23999 KirchdorfÄnsel
Poel

Ausführung von Trockenlegungsarbeiten
an den Fundamenten der Wohnblöcke
mit den Losen

- Erdarbeiten und

- Trockenlegung

bis 30.04.1997

6. Anträge auf Teilnahme: bis 07.02.1997 an die
Amtsfreie Gemeinde Insel Poel

7. Absendetermin für die
Ausschreibungsunterlagen: 27 .02.1997

8. Auftragsvergabe: 03.03.1997

9. Ein Anspruch auf Beteiligung am Wettbewerb besteht nicht. Es

kann auch keine Auskunft darüber erteilt werden, ob der Bewerber
zur Angebotsabgabe aufgefordert wird. Bewerber, die nicht zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden, erhalten keine besondere
Mitteilung. Bewerber, die mit der oben genannten Dienststelle
bisher nicht in Geschäftsverbindung standen, werden gebeten,
ihrem Teilnahmeantrag Unterlagen beizufügen, nach denen ihre
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit beurteilt wer-
den können. Mit der Abgabe des Angebotes unterliegt der Bewer-
ber den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Bewerber ge-
mäß $ 27 VOB Abs. A.

10. Bei Abholung der Verdingungsunterlagen ist ein Verrechnungs-
scheck in Höhe von 20,- DM vorzulegen.

il'i3': i'iT 5:yTiT', :0":' __ _ i

3. Ausführungsort:

4. Auftrag:

- Lohnsteuer- und I

- Kindergeldsachen 
I

- Antrag auf Eigenheimzulage 
;

Lohnsteuer-Hilfe-Ring Deutschland e.V. I
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Zu.m Melanchthoniahr 1997

Ein Melanchthonschüler in Mecklenburg
- von Pastor Heinz Glüer -

Geschichtlich interessierte
Menschen gedenken am
16. Februar dieses Jahres der
Gebut Philipp Melanchthons
vor 500 Jahren. Er war der
bekannteste und wirkungs-
mächtigste Mitstreiter Martin
Luthers. Seiner -gedenken
heißt auch an seine Schüler
erinnem. Einer von ihnen.
vielleicht der bedeutendste.
kam nach Meckienburg und
hat rund ein halbes Jahrhun-
derl an ullserer Heimatuniver-
sität Rostock gelehrt und dar-
über hinaus gewirkt.
David Chytraeus ist sein

Kochhafen (d.h. Kochtopf), aber wie sein
verehrter Lehrer Melanchtl.ron übertrug er
seinen Namen ins Griechische. Chvtraeus
(wörtlich übersetzt Kochtopfmacher oder
Töpfer).
Chytraeus war hochbegabt und wurde be-
reits mit 21 Jahren Theologieprofessor in
Rostock. Von vomherein beschränkte er
sich nicht nur auf die Theologie, sondem
hielt Vorlesungen über griechische und la-
teinische Klassiker, über Philosophie, Ge-
schichte und sogar über Medizin. Neben
diesen Vorlesungen und umfangreichen
theologischen Aufgaben widmete er sich
unermüdlich dem Wohl der Universität, ih-
rer Studenten und Dozenten. Er sorgte für
die Einrichtung eines Freitisches und den
Wiederaufuau des abgebrannten Kollegi-
enhauses. Er kümmerte sich um zweckmä-

,,Jedes Ländchen hat sein Quentchen,jede Stadt
ihr Eigenmaß."
Dieser Ausspruch war charakteristisch für die
Kleinstaaterei. Das Eigenmaß betraf die Elle, ein
früheres Längenmaf3 verschiedener Größe. mit
dem man Cewebe, Kleiderstoffe, Bänder und
Spitzen, letztere deshalb auch Ellenwaren 

-ee-
nannt, abgemessen hat.

In Mecklenburg wurde das Ellenmaß auf
57,8 cm festgelegt, dagegen in Hamburg auf
57 ,3 cm, in Leipzig auf 68,6 cm, in Hannover auf
58,4 cm, in Bayem auf 83,3 cm, in Dänemark auf
62,8 cm und in Schweden auf 59,4 cm, um nur
einige Städte oder Länder zu nennen. Zt einer
langsamen Einführung eines einheitlichen Ma-
ßes kam es Ende des vorigen Jahrhunderts. 1 87 I
wurde ein einheitliches Maß im gesamten Deut-
schen Reich eingeführt. So hatte eine Elle oft
zusätzlich eine Einteilung in Zentimetem.
Die Ellen bestehen aus einem Holzstab mit qua-
dratischem oder rundem Querschnitt, der sich
zur Spitze hin verjüngt. Die gesamte Länge be-
trägt ca. 65-80 cm, wobei das über den Meßstab
hinausreichenden Ende, der Griff, besonders im

Name. Eigentlich hieß 91 Davidchytraeus,I'rofessorinRostock hielt Rostock die Treue

ßige Anordnung der Vorle-
sungen und ein besonders
ausgearbeitetes Statut für die
Ausgestaltung der öffentli-
chen Disputationen. Kein
Wunder also, daß er sechs-
rnal zunr Rektor der Univer-
sität gewählt wurde. Kein
Wunder auch. daß ihn ehren-
volle Berufungen von aus-
wärts erreichten. Der däni-
sche König hätte ihn 

-sern
nach Kopenha-een -eeholt.
Ahnliche Bitten wurden an
ihn aus Augsbur-e, Heidel-
berg uncl Straßbr.rrg gerichtet.
Chytraeus lehnte alle ab und

Außer seinen Bernühun-gen um Kirche und
Universität beschäfti-ete sich Chytraeus mit
Geschichtsschreibun-s. Sein Hauptrverk auf
diesen.r Gebiet. das ..Chronicon Saxoniae".
hat man mit _eutem Recht als Geschichte
Nordeuropas von 1-500 bis i600 bezeich-
net. Er sammelte sein Material dazu durch
regelmäßigen Boten- und Briefaustausch
mit Professoren, Pastoren, Politikem u.a.

Die dabei ausgetauschten Botschaften
nurnnte er Chronicoli. Sie sind Vorläufer
späterer Zeitungen.

So hat dieser Melanchthonschüler Meck-
lenburg und seiner Kirche große Dienste
erwiesen. Neben anderen Porträts ver-
dienstvoller Universitätslehrer ziert auch
das seini_ee die Aula der Rostocker Univer-
sität.

18. Jahrhundert nrehr oder weniger mit Kerb-
schnitzereien verziert war. Die Elle in unserem
Museum, ..Meterstock" -qenannt, hat einen qua-
dratischen Querschnitt, bei deren Griff am obe-
ren und unteren Ende eine Rilleneinkerbun-q
vorhanden ist. Außerdem gab es auch zusam-
menklappbare Ellen, ähnlich wie beim heutigen
Zollstock. Sie bestanden aus zwei Holzlängen
von ca. 22 cm, durch ein Schamier verbunden, an
deren einem Ende sich noch ein ebenfalls dreh-
bares Metallmaß von l5 cm Länge befand. Auch
so eine Elle ist in unserem Museum zu besichti-
gen. Auf Poel wurden mit solchen Ellen die
Maschenweite derFischernetze vermessen. aber
auch im
Schuster-
handwerk
fand diese
Elle
Verwen-
dung.

Foto:
Ute Eiben

Die Elle - ein altes Längenmaß
- von Erika Koal -

Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Gottesdienste:
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr im Pfarr-
haus.

Bibelstunden:
Mittwoch. den 0-5.. 19. und 26. Februar
um 14.00 Uhr im Pfarrhaus.

Kirchenführungen:
Nach Vereinbarun_e. Vereinbarte Füh-
run-aien werden eini_ee Tage vor ihrer
Durchführun-e in den Aushangkästen
bekannt gegeben.

Kirchenchor:
Jeden Montag urn 19.30 Uhr im Pfarr-
haus. Neue Sänger sind herzlich will-
kommen.

Weltgebetstag der Frauen:
Termin diesmal: Freitag, den
01.03.1991 um 14.00 Uhr im
Pfarrhaus.

Veranstaltungsänderungen :

Falls solche Anderungen sich als not-
wendig erweisen sollten, werden sie
rechtzeitig in den Aushangkästen, den
Gottesdiensten und Bibelstunden be-
kanntgegeben.

Kirchenbauvorhaben:
Voraussichtlich wird die Vorderfront
der Eingangshalle in Ordnung ge-
bracht. Spenden dafür sind herzlich
willkommen.

Pastor Glüer

@,ä,;g,,%oo,-,
Bestottu n gsu nterneh men

Tog und Nocht
lel.: 03841 /21 U 77

MühlenstroBe 4I * Wismor

lhr Verlrouen
isl uns Verpflichtungl

Tischlerei Possnien
Tel.:20371
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H. rzl ich.
Gl *.kw.n'1s che

zurn Qeburtsta7
Monat fe6ruar1997

Blaß, Erika;
Kofahl, Adolf;
Laatz, Irmgard;
Rohleder, Hans;
Kühl, Charlotte;
Burmeister, Gustav;
Röpcke, Gustav;
Schreck, Günther;
Riemer, Anna;
Lockner, Gertrud;
Reich, Elisabeth;
Pfeiff, Annemarie;
Schröder, Elfriede;
Haase, Johann;
Peinert, Christel;
Feik, Johanna;
Klaeve, Karl;
Odebrecht, Alfied;
Evers, Liselotte;

([onfe rrations - frerihon

lu?

otle gf dnbc.
aus dem .Iahre 1834

- aufgelesen von Heinrich Baudis -

Gegen Seekrankheit
Ein einfaches Mittel überhaupt würde ein Stuhl von derselben
Einrichtung wie das Gestell des Schiffskompasses seyn. worin
dieser aufgehängt ist. Für den in einem solchen Stuhl sitzenden
Menschen würden dann kein Schaukeln, folglich auch keine See-

krankheit entstehen. Endlich ist noch zu bemerken, daß derjenige,
welcher vor dem Einschiffen, folglich vor der Bewegung des

Schiffes, ein Abführmittel nimmt, und dadurch eine natürliche
Oeffnung nach unten bei sich erzeugt, von der Seekrankheit ver-
schont zu werden pflegt.

Oertzenhof;
Kirchdorf;
Kirchdorf;
Neuhof;
Niendorf;
Fährdorf:
Fährdorf:
Kirchdorf;
Oertzenhof;
Oertzenhof:
Kirchdorf;
Kirchdorf;
Kirchdorf;
Brandenhusen;
Malchow;
Oertzenhof;
Weitendorf;
Kirchdorf;
Kirchdorf:

3. Februar; '74 Jahre

7. Februar; 71 Jahre

8. Februar: 82 Jahre

8. Februar: 71 Jahre

9. Februar; 86 Jahre

9. Februar: 84 Jahre

I l. Februar: 88 Jahre

13. Februar; 16 Jahre

13. Februar; '73 Jahre

14. Februar; 76 Jahre

15. Februar; 73 Jahre

18. Februar: 94 Jahre

18. Februar; 14 Jahre

18. Februar: 70 Jahre

23. Februar: 7-l Jahre

23. Februar: 72 Jahre

2-5. Februar: 8.1 Jahre

28. Februar: 82 Jahre

28. Februar: l'7 Jahre

Frechheit ist

ouch heute noch
dos Tolent der

Unföhigen.

Sprucft
Ies

Monats

Na, sieh mal an......!
Farbenfrohe Kompositionen der Malerei von Gustav Kühl

- von Gisela Baumann -
Vor über 50 Jahren begann Gustav Kühl, der am 5. Januar 1997

seinen 79. Geburtstag feierte, mit der Malerei. Der gebürtige Poeler

zeigte bereits in der Schule großes zeichnerisches Können. In der

englischen Gefangenschaft beschäftigte er sich mit der Malerei in
dem dort vorhandenen Malzirkel. Während dieser Zeit entstand ein

Stilleben. Gustav Kühl ist Autodidakt und beherrscht diverse

Techniken, wie Grafik, Batik, Aquarell- und Ölmalerei. Später war
Prof. Bertl der Mentor von Gustav Kühl. 1957 nahm er in Kolditz
an einem Lehrgang für Zirkelleiter im künstlerischen Volksschaf-
fen teil. In den 80er Jahren belegte er für zwei Jahre die Kultur-
Akademie in Schwerin.

Besonders die Schönheiten unserer Insel hat Gustav Kühl beim
Malen eingefangen. So erinnern u. a. seine diversen Bilder an die
Mühle in Niendorf, die im Jahre 1953 dem Feuer zum Opfer fiel.
Eine von ihm besonders gelungene Winterlandschaft verdeutlicht
die Liebe zur Natur; man fühlt sich beim Betrachten dieses Bildes
förmlich in diese Landschaft hineinversetzt.

Gustcn'Kliltl

Poeler Winter-
lctndschaJi

Foto:
Jiirgen Puntp

Aber nicht nur unsere schöne Insel hat
Gustav Kühl mit Pinsel und Palette er-
faßt. So findet man auch orientalische
Motive, zum Beispiel die prachtvollste
Grabstätte der Welt Taj Mahal in A-era/
Tndien.

Kaum noch ein freies Plätzchen findet
sich an den Wänden in seinerWohnung.
Und nach der Zahl gefragt, wieviel es

nun inzwischen seien. zuckt der fleißige
Maler Gustav Kühl nur mit der Schulter
und meint: ..Das Zählen habe ich inzwi-
schen auf-eegeben!"

Auch seincn
lattg, jährigen
treueu Wegge-

ltiltrtett F locki
ntalte
Gustar Kiiltl .

Foto:
Jiirgctt Punrp
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För plattdütsch Fründ'n
Ut dat Bauk: ,,In Lust un Leed" von Felix Stillfried

- upgrappelt von Gisela Baumann -
Nich ümmer lacht de Hewen
in hellen Sünnenschien;
ok Nebel möt dat gewen,
ok Wulken möten sien.
Un ded ick letzt Jug singen
blot lustigen Gesang,
so lat ick nu ok klingen
de Tru'r, den Imst dormang.

De fule Dichter
Dat wier so heit, dat wier so swäul,
ick leg an einen Graben.
un bi mi Max, min lütte Hund.
hei ünnen un ick baben.

In fine Bülgen tög de Luft,
Sei hadd vör Hitt den Bewer,
de Fleigen summten üm mi rüm
un aw un an ein Käwer.

Un achter mi, dor rök 't so schön
von Dannen un von Fichten.
mi würd so narrsch. ick weit nich wo.
mi würd, as süll ick dichten.

,,Ach, wüßt ich, was mich heute plagt!"
So füng ick an tau schrieben -

Auch die Butter fiel zu Großmutters Zeiten nicht
einfach so vom Himmel. Und es war im Gegen-
satz zu heute schon eine mühevolle Beschäfti-
gun-e, bis aus der Kuhmilch endlich die Butter
entstand.

Mit einer Zentrifuge entrahmt, gab man den
Rahm in ein Buttertäß. das unter ständiger Be-
wegung nach längerer Zeit den gewünschten
Erfolg brachte; der Rahm klumpte zusammen
und wurde zu Butter.
Es gab hierfür verschiedene Arten von Butter-
fässern wie das Stampf- und Drehbutterfaß, die
Butterwippe, die Butterwiege und sogar eine
Buttermaschine mit Tretrad. bei der das Schau-
felrad iiber ein Hundetretrad in Bewegung ge-
setzt q'urde. Ja, liebe Leser, Sie haben richtig
gelesen. Auch mit Hunden butterte man. Ein
Beweis ist dieses Foto vom Festland. das Karl-
Heinz Mahncke aus Ratzeburg dem Poeler Insel-
blatt überließ.
Hier sind es zwei Hunde, die auf einer drehbaren
schiefen Scheibe angekettet durch ihren Bewe-
gungsdrang diese Platte ständig in Bewegung
hielt und somit aus dem Rahm die Butter werden

Dor set ick fast un müßt mi irst
den Kopp en beten riwen.

,,Ach, wüßt ich, was mich heute plagt!"-
Ih, süll sick dat nich reigen?
,,Max, weißt du't nich?" Hei wüßt dat nich,
hei snappte nah de Fleigen.

,.Ach, wüßt ich, was mich heute plagt!"
Je, wer süll mi dat seggen?
Na, dacht ick, 't is kein Hasenjagd,
sallst di mal rümmeleggen!

Ick läd mi rüm in't weike Gras,
Doch ne, ick künn't nich finnen;
ick makte beide O,een tau
un würd von frischen sinnen.

Un sünn un sünn. as ick nahst
de Ogen makte apen.
dunn hadd ick doch. wohrhaftig'n Gott.
'ne klockni-e Stunn' slapen.

,,Ach, wüßt ich, was mich heute plagt!''
Ded ick von frischen fragen.
,,Max, weißt du't nu, du dumme Hund,
de Fulheit deit mi plagen.

Baugru nd stück
zu realistischem Kaufpreis
sucht Norbert Schäfer-Juhl,

Demmlerplatz 6
19053 Schwerin

Tel.: 0385 /5 92 28 14

Da,^ksa g^^g
Fur die vielen Glückwün-
sche und Geschenke onlöß-
lich unserer Silbernen Hoch-
zeit möchten wir uns bei ol-
len Freunden, Bekonnten
und Potienten herzlich be-
donkenl

lngrid und Michoel Gebser
Dezember 1996

tae\i4:. H ..r')t.\t

Bedatr\i;iß c F:risek6 '. ,1

Die beiden Hunde sov'ie das Hunden'et'ad gehör-
ten zum Hof desBauern H.JürssinBec'ketv'itz
bei Proseken hier im oberen Teil der Postkarte.

D. Wi mtev^ is noch bc^nniq stolt,
bli.w irn dat H,ns, dal's 6^i.^ kol+l

(F,^iesisch)

Diese Affiahme zeigt den Buttert'organg ntit
zu,ei Hunden im Jahre 1926 in Beckeru,itz.

,,Suchen ehrenamtliche Be-
treuer (Erzieher, Eltern usw.),
die sich um die Betreuung der
Jugendlichen in den Abend-
stunden und an den Wochen-
enden kümmern können".

Der Sozialausschuß

ließen. Jtirgen Puntp



Seite 12 - Das :,helu .Tnselblatt - Februar 1997

Rätselecke
e6le3
sicht-
bsres
z.ichen

-1 uaFteF
ung des
Neckts

(CTts

rcher
;äng€r u.

f- Tanz aul
Hawaii

G-sr,
,ar
Dhluno

f- Einstell-
plätz in
der liel-

weißer
Baustotl

f- Magnet-
Ende

stamm
in Nord-

n-*l
GrlE

Lehrcr
B@t-
hovens
+ 1798

Oper
YOn
Verdi

V V
Rausch-
gitr

V V V

gttndF
naviEch:
zum

in
Ach*n-
dchtung

JlAUtOr
i 1849
Edgsr

r>
Leid,
Schmz

rluß
Tuch am
Schills-
m3l

pnheim
Brveml

)rg8n

Tsil det
W6l-
lNeals

vomsm
Stnwin-
sky3 t

lrrnnt
€in mil

V V V f- JTAq
am Ous
(Nor+

H€tts
rchul'
beguch

Hrug
tier

ler Jund

'öEel

luo-.
;cttä
ier

V

h@n-
nlätiS,
qnEe
hlHal

ndia- pryot.

+ Vor. Wort-
teil

;prEe

+ V
Flug.
EUg.
helle

Missi$
sippi-
zufluß

,_e9e!-

omr9q
{aschi.
lsleil

V

r>
tranz
Schdfl.
steller f
lFmlbt

V r Stadl am
untmn
Don

slts,
kostbar

halF
insl
Ost

Fu&
bcklei-
dung

keim-
lrci

H[et
d€r
Artus-

hlie
rischer
länner

Fwall-
{mW
rahm

Kamm-
qarF
stoll

anoF
ne6m
Tefr

!5r2{C €2RRT

Auflösung
Januar-Rätsel

,,Die Schnecke ist zugleich
männlich und weiblich; aber
sie hat ja nichts davon!"

Kindermund
Peter kommt ganz erschöPft aus der
Schule: ,,Mutti, wir haben heute vier
Stunden Englisch gehabt!"

,,Na und", meint die Mutter. ,,Die ar-

men Kinder in England haben den
ganzen Tag Englischl"

,,Papa, dein Kopf wächst ja schon
langsam durch die Haare durch!"
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Abgeordneter zum Kell-
ner: ,,Die Kartoffeln hatten
bei diesem Gericht ganz

eindeutig die Mehrheit!"

Eine Frechheit, daß Buh-
mann sich sogar während
der Bürostunden einen
Bart wachsen läßt.

Ruft der Zauber-
künstler in den Saal:

,,Als Höhepunkt
möchte ich nun eine
Frau verschwinden
lassen ! "
Stimme im Publi-
kum:

,,Geh rauf, Luise!"

o

Wenn man nicht hat, was man liebt, muß
man lieben, was man hat.

)

Sagt der Arzt zum Pa-
tienten:,,Sie brauchen
keine Angst vor der
Spritze zu haben. Se-
hen Sie, sie ist doch
ganz stumpf!"

Es ersaufen mehr im Be-
cher als in der Flut, sagen

die Holländer.


